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„Open Choice“ - Öffentliche Leistungsnetzwerke
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1 Herausforderung E-Government
In Zeiten immer kürzerer Innovationszyklen im Informations- und Kommunikationsbereich ergeben sich ständig neue Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung. E-Government ist hierfür ein Schlagwort, das aus der öffentlichen Diskussion nicht mehr wegzudenken ist. Gerade im Verwaltungsbereich eröffnet die elektronische Datenverarbeitung enorme Chancen, aber auch die Gefahr der falschen Anwendung beziehungsweise verpassten Möglichkeiten.
Zur vollständigen Ausschöpfung der Potenziale des E-Governments ist es jedoch vonnöten, die richtigen Voraussetzungen in der Verwaltungsstruktur zu schaffen. Ohne eine Anpassung der Prozessorganisation ist der Einsatz von IuK-Technologie wenig effizient und kann sogar kontraproduktiv sein. Eine umfassende Prüfung sowie eine eventuelle Neugestaltung der Verwaltungsabläufe sind somit in Bezug mit E-Government zu setzen. Die bisherigen Verwaltungsstrukturen erweisen sich als unflexibel und nicht mit den neuen Gegebenheiten vereinbar. Erklärtes Ziel ist die durch E-Government verstärkt ermöglichte Entwicklung öffentlicher Leistungsnetzwerke, also der funktionellen Bündelung staatlicher Leistungserstellung.
Dabei ist beim Reengineering des öffentlichen Sektors sorgfältig vorzugehen und somit eine schrittweise Planung nach logischen Mustern unbedingt erforderlich. Nahe liegend ist hier die Besinnung auf privatwirtschaftliche Vorgehensweisen, anhand derer Organisationsstrukturen im Hinblick auf Effektivität und Effizienz untersucht werden sollen. Die Betriebswirtschaft liefert im Fachbereich Organisationsmanagement zahlreiche Methoden zur Optimierung von Prozessen, eine Anwendung dieser Steuerungsarten auf verwaltungswissenschaftlicher Ebene kann bei der Umstrukturierung und Konzentration der öffentlichen Leistungserstellung von entscheidender Bedeutung sein.
In dieser Arbeit soll ein mögliches Vorgehensmodell, nämlich „Open Choice“, diskutiert werden. Dazu wird zunächst ein Überblick über im Zuge des E-Government zu modernisierenden Geschäftsprozesse und deren optimale Gestaltung gegeben. Im Folgenden werden Einflussfaktoren und Anforderungen für die Reorganisation öffentlicher Leistungsnetzwerke herausgearbeitet. Schließlich wird das Modell „Open Choice“ erläutert und kritisch hinterfragt. Danach wird auf eventuelle Probleme, die durch E-Government und Leistungsnetzwerke entstehen können, eingegangen. Nach einer knappen Diskussion von Umsetzungsbeispielen wird abschließend ein Resumé gezogen.
2 Reorganisation der öffentlichen Leistungserstellung

Um Verwaltungsstrukturen an die Erfordernisse des Einsatzes elektronischer Datenverarbeitung anzupassen, ist ein umfassendes Re-Engineering der Ablauforganisation unerlässlich. Die reine Einführung elektronisch gestützter Verfahren allein muss bei weitem noch keine Produktivitätssteigerung zur Folge haben.
 Doch auf welche Weise sollen die Organisations- und Prozessstrukturen gestaltet werden, um die Möglichkeiten des E-Governments voll auszuschöpfen? Ein wesentliches Entscheidungskriterium ist die Verwendung von Vorgehensmodellen, mit deren Hilfe die logische Betrachtung verschiedener Teilaspekte ermöglicht wird, indem festgelegte Schritte durchlaufen werden.
 Mit dem strategischen Vorgehensmodell „Open Choice“, das zu einem späteren Punkt eingehend betrachtet wird, entwickelte Brüggemeier eine Untersuchungsmöglichkeit der Handlungsoptionen, die speziell auf die Anforderungen der öffentlichen Veraltung zugeschnitten ist.

2.1 Prozessoptimierung durch E-Government
Zunächst gilt es, die durch E-Government angetriebene Geschäftsprozesse in der Verwaltung zu analysieren. Diese unterscheiden sich von betriebswirtschaftlichen Abläufen, da die Entscheidungsfindung im öffentlichen Sektor verstärkt auf operativer Ebene stattfindet und somit komplexere Abläufe zu organisieren sind.
 
Mit der Einbeziehung von E-Government in die Verwaltungsstruktur wird ein Abgleich zwischen „der Strategie, der Prozesse und der Technologie sowie deren Wechselbeziehungen“
 relevant. Der Einsatz einer neuen Art der Datenverarbeitung ohne eine Anpassung der betreffenden Geschäftsprozesse führt nicht im gleichen Maße zur Produktivitätsverbesserung wie eine allumfassende Umstrukturierung.

Da der klassische Verwaltungsaufbau in Aufgabengebiete unterteilt ist, hier also eine Funktionsorientierung zugrunde liegt, kommt es bei der Einbindung des E-Governments in die Organisationsstruktur verstärkt zu Ineffizienzen durch Strukturbrüche. Der starre Aufbau verhindert zu einem großen Teil flexible Reaktionsmöglichkeiten und computergestützte Kooperation.
 Neue Technologien eröffnen die Chance einer radikalen Rationalisierung der Verwaltungsorganisation, indem sie die Notwendigkeit einer Umstrukturierung mit sich bringen.
 Parallele statt sequentielle Abläufe, Kundenorientierung statt Kostenrechnung oder die Ersetzung streng hierarchischer Strukturen durch (verwaltungsübergreifende) Netzwerke sind nur einige Beispiele für die erforderlichen Veränderungen im Bereich der öffentlichen Leistungserstellung.
  
Abb. 1: Organisation im eGovernment
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Quelle: Reichard 2002, S. 23.

Die Vielseitigkeit der öffentlichen Leistungserstellung erfordert jedoch eine flexible Form der Prozessorganisation. Aus diesem Grund wäre eine kopierte Verwendung privatwirtschaftlich genutzter Vorgehensmodelle irreführend, da staatliche Geschäftsprozesse weit weniger strukturiert und automatisiert werden können.
 Dies begründet sich in der Art der Aufgabenerfüllung auf operativer Ebene. Um einen ausreichenden Handlungsspielraum zu erhalten, sollen Prozesse zwar vereinheitlicht, aber nicht zu sehr festgeschrieben werden. Auf der Verwaltungsebene finden sich vielfältige Produkt- und Prozesstypen, wobei die Prozessstruktur besonders interessiert, da anhand ihrer der Formalisierungs- und Regelungsgrad deutlich wird und einen Hinweis auf die optimale Organisationsstruktur gibt.
 Jedoch müssen auch betriebswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden, da eine Verwaltung nicht nur mit Bürgern und Behörden, sondern auch mit Wirtschaftssubjekten in Verhandlungen steht. Erforderlich sind also Anpassungsfähigkeit und die Abkehr von starren Verhaltensmustern, da Verwaltungsentscheidungen häufig keine direkt absehbaren Folgen haben und situationsbedingte Reaktionen erfordern.
 
Zusammenfassend kann betont werden, dass nicht nur die Nutzung von E-Government an sich die Effektivität verwaltungsorganisatorischer Arbeiten steigert, sondern vor allem die Modernisierung der Ablauforganisation, die dadurch angestoßen wird. Nicht ausschließlich im Einsatz neuer Technologien, sondern in der damit einhergehenden Modernisierung der Verwaltungsstrukturen liegt das wesentliche Produktivitätssteigerungspotenzial.

2.2 Gestaltung öffentlicher Leistungsnetzwerke

Geschäftprozessketten lassen sich nicht nur innerhalb einer Verwaltungen modellieren, sie können sich auch über verschiedene Organisationen hinweg erstrecken. Öffentliche Verwaltungen sind in ein Netzwerk eingebunden, beschäftigen sich also neben internen Abläufen auch mit Belangen der Bürger, der Wirtschaft und anderen Verwaltungen (siehe Abb. 2).
 

Abb. 2: Prozessintegration im E-Government-Netzwerk
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Quelle: Scheer/ Kruppke/ Heib 2004, S. 4.
2.2.1 Analyse öffentlicher Leistungsnetzwerke

Das Reengineering öffentlicher Organisationsformen aufgrund von E-Government ermöglicht somit vor allem auch neue Formen der Kooperation, beziehungsweise Koordination.
 Da Information durch neue Technologien nun mehr fast kostenlos und mit minimaler Zeitverzögerung ausgetauscht werden kann, steigen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
 Ein wesentlicher Anteil der Effizienzsteigerung durch E-Government liegt in der Intensivierung der Arbeitsteilung, die Auslagerung von Arbeitsschritten führt jedoch ebenso zur Bündelung zentraler Tätigkeiten in einzelnen Stellen. Somit ist auch ein erhöhter Koordinationsbedarf zwischen diesen Institutionen nötig.
 Durch die Aufgabenspezialisierung nach komparativen Vorteilen entwickeln sich innovative Kooperationsformen, das bedeutet verschiedenartigste Organisationen bilden übergreifende Netzwerke.
 Durch diese Zusammenschlüsse kann unter anderem auch Fachwissen besser verbreitet werden und der Verbund kann flexibler reagieren.
 Die erzeugten Leistungen eines öffentlichen Leistungsnetzwerkes sind hauptsächlich immateriell, anders als bei der Sachgüterproduktion.

Ein Beispiel für ein öffentliches Leistungsnetzwerk ist in Abb. 2 dargestellt. Dieses Modell beschränkt sich auf die Geschäftsfelder Produktion und Distribution, übertragen auf die Verwaltung, also „Back-Offices“ in zwei verschiedenen Unternehmungen und „Front-Office“.  Die kleinen grauen Kästchen stehen für Prozessmodule, die Buchstaben bezeichnen die Mitglieder des Netzwerkes. Hier wird sowohl die Möglichkeit der parallelen Abläufe in Erstellung und Verteilung deutlich (B, C, D und A, G, H), als auch die wechselseitigen Beziehungen zwischen den beteiligten Instanzen.

Abb. 3: Arbeitsteilung in öffentlichen Leistungsnetzwerken
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Quelle: Brüggemeier 2004, S. 191.

Um eine logisch vernünftige Abwicklung „institutionenübergreifende(r) Arbeitsprozesse“
 gewährleisten zu können, müssen also alte hierarchische Organisationsstrukturen aufgebrochen werden und öffentliche Leistungsnetzwerke gebildet werden. Dazu ist eine grundlegende Umstrukturierung des Verwaltungsaufbaus erforderlich.
 
2.2.2 Gestaltungsparameter öffentlicher Netzwerke
Öffentliche Leistungsnetzwerke können unter verschiedenen Prämissen gebildet werden.
 Die Art der öffentlichen Leistung kann ebenso die Entscheidung für oder gegen einen Netzwerktyp beeinflussen wie beispielsweise die Sicherheitsaffinität, beteiligte Personen oder Beschränkungen, seien sie rechtlicher oder technischer Art. Je nach Ausprägung des Netzwerkes variieren die Steuerungsmechanismen. Im Folgenden werden sieben Parameter dargestellt, die unterschiedliche Netzwerktypen beschreiben.
Der erste Entscheidungspunkt ist der „Dominante(r)  Zweck“
. Dieses Kriterium betrifft die Fokussierung auf Produktions- beziehungsweise Distributionsaufgaben. Je nach Tätigkeitsschwerpunkt eines öffentlichen Leistungserbringers gestaltet sich die Art der Arbeitsteilung. Der Partner einer Verwaltung ist bei Produktionsnetzwerken verstärkt für die Anfertigung zuständig, während er bei Distributionsnetzwerken vorwiegend Vertriebsfunktionen übernimmt. Denkbar sind auch engere Kombinationen zwischen Verwaltung und Netzwerkpartner, wie etwa ein Franchisingsystem.
Das „Komplexitätsniveau“
 bestimmt den zweiten Parameter. Hier wird differenziert zwischen einfachen und „komplexe(n) öffentlichen Leistungsnetzwerke(n)“
. Bestimmungsgrößen sind beispielsweise die Größe und Differenziertheit der zusammenarbeitenden Parteien, sowie das Ausmaß an arbeitsteilig organisierten Abläufen. 
Eine dritte Bestimmungsgröße ist die „territoriale Reichweite“
. Hier wird die räumliche Ausbreitung eines Netzwerkes untersucht. Der Konzentrationsgrad der Netzwerkpartner kann örtlich begrenzt oder „überregional“
 sein, je nach Geeignetheit der Partner.

Als vierter Parameter kann das „Dominante(s) Strukturmuster der Prozessorganisation“
 genannt werden. Bestimmungsfaktor ist die Struktur der Prozessabläufe, wobei zwischen parallel und sequentiell strukturierten Abläufen unterschieden wird. Dabei wäre ein klassischer Workflow beispielhaft für eine sequentielle Struktur, während parallel organisierte Netzwerke sich durch die gleichzeitige Bearbeitung verschiedener Produktionsphasen und somit durch eine höhere Komplexität auszeichnen.
Der fünfte Parameter, „Dominante Steuerungsform in Bezug auf die Führung“
,  bezieht sich auf die Führungsform des Netzwerkes. Diese kann hierarchisch oder heterarchisch organisiert sein.

Sechstens beschreibt der Parameter „Dominantes (Re-)Konfigurationsmuster“
 die Variabilität der Funktionen der Netzwerkpartner. Die Aufgaben der Netzwerkpartner können statisch festgelegt sein oder sich dynamisch im Prozessablauf ändern. Im letzten Fall können die Mitglieder des Netzwerkes innerhalb eines Prozess mehrere Male wechseln, so dass ein erhöhter Grad an Arbeitsteilung erreicht wird. 

Der siebte und letzte Parameter bezieht sich auf die „Dominante Form der netzwerkinternen Koordination der Arbeitsverteilung“
. Zum einen besteht die Möglichkeit, die Partner innerhalb eines Netzwerkes laufend nach Wettbewerbskriterien auszuwählen, zum anderen kann die Koordination unflexibel und nach strengen Regeln erfolgen.
Die Art der Netzwerkgestaltung wird von zahlreichen Einflüssen geprägt. Sind beispielsweise die Unterschiede zwischen beteiligten Parteien und ihren Interessen und Zielen groß sowie die Koordination der Denk- und Arbeitsweisen der Partner schwierig, wird sich eher ein komplexeres Netzwerk heraus bilden. Für den Erfolg eines Netzwerkes ist ebenso eine gemeinsame Identität der beteiligten Partner notwendig wie finanzielle und soziale Investitionen.
 

2.3 Strategisches Vorgehensmodell „Open Choice“
Die Vielzahl der möglichen Gestaltungsfaktoren verlangt nach neuen Methoden der Analyse von Geschäftsprozessen und Kooperationsformen.
 Daher soll im Folgenden ein Instrument zur Bestimmung der Organisationsstruktur öffentlicher Leistungsnetzwerke aufgezeigt werden. In der Theorie gibt es sicherlich viele Modelle, die sich mit der Organisation derartiger Umstrukturierungsmaßnahmen befassen, das Modell „Open Choice“ von Brüggemeier erfasst jedoch neben der Gestaltungsanalyse von Prozessstrukturen auch die Optimierung von Netzwerken.
 Es erklärt somit die beim Reengineeringprozess notwendigen Vorgehensweisen umfassender. 
2.3.1 Modellerklärung
Das Modell „Open Choice“ ist ein strategisches Vorgehensmodell. Es soll, mittels eines ganzheitlichen Denkansatzes, Aussagen über einen realisierbaren Aufbau von Verwaltungsabläufen ermöglichen. Ziel ist nicht die exakte Strukturierung von Geschäftsprozessen, sondern strategische Entscheidungen zu treffen und eine Organisationsform für den Reengineeringprozess zu finden.

Das Modell besteht aus vier Schritten, die nacheinander, eventuell auch mehrere Male, abzuarbeiten sind.
Abb. 4: Das Vorgehensmodell „Open Choice“
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Quelle: Brüggemeier/ Dovifat 2005, S. 30.
In der ersten Phase wird eine Leistungszweckkritik durchgeführt. Eine Zweckkritik ist notwendig, da nicht nur die elektronische Unterstützung bestehender Leistungen untersucht werden muss, sondern auch und vor allem die Notwendigkeit dieser Dienste und somit der Nutzen, den die öffentliche Bereitstellung liefert.
  Des weiteren wird an diesem Punkt der Untersuchung der optimale Träger einer Leistung bestimmt.
 Das Resultat nach dem Durchlaufen dieser Phase ist ein „optimierungswürdiger Leistungsbestand“
.
Nach dem Abschluss dieser Phase wird in einem zweiten Schritt das Prozess-Design untersucht. Hier soll in erster Linie ein Verständnis der Geschäftsprozesse erreicht werden. Noch bevor die einzelnen Leistungsträger benannt werden, sind die verschiedenen Prozesse zu bestimmen. So können auch organisationsübergreifend Vorteile durch Arbeitsteilung erzeugt werden. Ebenso ist es in dieser Phase ausschlaggebend, die Prozesse nicht nur den Möglichkeiten des E-Government anzupassen, sondern diese von Grund auf umzustrukturieren. Dabei sind die Prozesse anhand ihrer Ergebnisse zu bewerten, also dem Output der Leistung. Außerdem ist es sinnvoll, zusammengehörende Aktivitäten in so genannten Modulen zu bündeln, um wechselseitige Abhängigkeiten und logische Abfolgen aufzuzeigen.

Im Anschluss dient die Phase Institutional Choice als Instrumentarium zur Bestimmung der ausführenden Institutionen. Es soll überlegt werden, welchen Trägern die zuvor erstellten Module zugeordnet werden können. Besonders ausschlaggebend bei der Entscheidungsfindung ist zum einen die strategische Relevanz. Je nach Bedeutung eines Moduls kann eine Auslagerung oder Eigenerstellung sinnvoll sein, Wettbewerb erzeugt oder Risiko reduziert werden. Zum anderen ist die Leistungserstellung anhand des Spezifitätsgrades
 zu bewerten.
 Da die Transaktionskosten mit der Spezifität steigen, sind hauptsächlich gering spezifische Leistungen für die Fremderstellung geeignet.
 Die so gewonnenen Erkenntnisse über geeignete Leistungsersteller müssen schließlich mit weiteren Kriterien abgewogen werden, hierzu zählen beispielsweise Kernkompetenzen, Kostenvorteile, Netzwerkfähigkeit oder Synergieeffekte.

Die vierte und letzte Phase behandelt die Wahl der Steuerungselemente. Aufgrund der durch E-Government und Reengineering erhöhten Komplexität öffentlicher Leistungsnetzwerke werden neue Steuerungsinstrumente benötigt. Diese sollen prozessspezifisch und organisationsübergreifend für die Netzwerkpartner entwickelt werden.
 

Das Modell „Open Choice“ impliziert eine Abkehr von traditionellen Vorgehensregeln. Während vor E-Government gefordert wurde, Schnittstellen möglichst zu reduzieren, ist nun aufgrund elektronischer Verarbeitungsstandards eher eine sinnvolle Gestaltung von Schnittstellen anzustreben. Anstatt Medienbrüche grundsätzlich zu vermeiden, kann es nach der umfassenden Vorgehensweise von „Open Choice“ fallweise besser sein, Medienbrüche bewusst einzuplanen. Des weiteren kann Wissen nun aufgrund technischer Errungenschaften effektiver gespeichert beziehungsweise übertragen werden. Ein verbesserter Wissenserwerb ist aufgrund verstärkter Spezialisierung nicht mehr notwendig oder eventuell gar nicht wünschenswert. Die in der öffentlichen Verwaltung bevorzugte Form der hierarchischen Organisation ist durch die im Rahmen der Elektronisierung verbesserte Wissensverbreitung und die Einführung von Standards durch wettbewerblichere Koordinationsformen abzulösen.

2.3.2 Chancen des Modells
Mit der Anwendung von „Open Choice“ soll erreicht werden, dass Leistungen und Prozesse vor der Umstrukturierung grundsätzlich hinterfragt werden. Das Modell legt den Schwerpunkt nicht auf die Nutzung elektronischer Anwendungen, sondern auf die damit verbundene notwendige Organisationsmodernisierung. Eingefordert wird eine vollständige Neuorientierung und Neuformulierung bislang gültiger Vorgehensweisen zur Gestaltung öffentlicher Leistungserstellung. Auch wird bei der Untersuchung nicht grundsätzlich die Leistungserstellung an sich in Frage gestellt, sondern neben der Abschaffung einer Leistung auch der Fremdbezug oder ein verringertes Angebot der Leistung diskutiert. Neben der Intensität und den Trägern einer Leistung werden die zur Erstellung notwendigen Prozessschritte untersucht und optimiert. Auch die sich im Rahmen von Netzwerkentwicklungen ergebenden neuen Möglichkeiten werden in dem dargestellten Modell berücksichtigt. Erstens werden zweckmäßige Kooperationsformen aufgedeckt und zweitens der Wettbewerb um die einzelnen Module als Effizienzfaktor in die Planung miteinbezogen.

2.3.3 Schwierigkeiten und Gefahren des Modells

„Open Choice“ hat den Anspruch, eine erschöpfende Analysemethode der sich im Zuge des E-Governments wandelnden strategischen Prozesse zu sein. Jedoch  ist eine solch umfangreiche Untersuchung kaum ohne Probleme durchzuführen. 
In der Theorie kommt es nicht zu Interessenskonflikten der ausführenden Organe, da „Open Choice“ vor der Verteilung der Aufgaben angewendet werden soll. In der Realität sind jedoch die Leistungsträger an dem Verbleib eines Prozesses in ihrem Verantwortungsbereich interessiert und werden in der Phase der Leistungszweckkritik eine Privatisierung beziehungsweise Schmälerung der Leistung ablehnen. Dagegen kann argumentiert werden, dass auch die Träger einer Leistung zu Beginn nicht feststehen und somit auch nicht, wer diese Leistung erbringen wird.
 Es erscheint jedoch wenig wahrscheinlich, dass im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses nicht auch schon bestehende Strukturen beachtet werden und in die Umstrukturierungsüberlegungen mit einfließen. 
Des weiteren besteht die Gefahr, die Module zu groß oder zu klein zu gestalten. In diesem Fall können entweder Spezialisierungsvorteile wegfallen oder Kooperationsvorteile durch Zersplitterung vermindert werden.

Die Einbeziehung privater Unternehmen in öffentliche Leistungsnetzwerke verlangt nach neuen gesetzlichen Regelungen. Die Ausgestaltung eines Verwaltungskooperationsrechts sowie rechtliche Bestimmungen für Private-Public-Partnership sind notwendig, um die Strategieoptionen, die das Modell bietet, wirksam umsetzen zu können.
 
Da einige Leistungen gemäß dem Gewährleistungsprinzip rechtlich gewissen Körperschaften zwingend zugeordnet sind, ist die erste Phase der Leistungszweckkritik nicht immer möglich. In diesen Fällen kann das Vorgehensmodell erst ab der zweiten Phase durchlaufen werden.

2.4 Problemfelder und praktische Umsetzung
Das Modell „Open Choice“ stellt ein Entscheidungsinstrument für die Neugestaltung öffentlicher Verwaltungen  dar. Dabei wird jedoch den Grenzen des E-Governments keine Beachtung geschenkt. Während in dem Modell lediglich die Analyse unter wirtschaftlichen Kriterien im Vordergrund steht, sollen nun einige Gründe genannt werden, die die Bildung öffentlicher Leistungsnetzwerke einschränken können.
2.4.1 Grenzen öffentlicher Leistungsnetzwerke
Bei der Modernisierung der öffentlichen Leistungserstellung sind neben der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit auch der politische Auftrag und rechtliche Bestimmungen relevant. Nicht nur Effizienz und Kosteneinsparungen spielen eine Rolle, sondern ebenso Kriterien wie Gerechtigkeit und Verlässlichkeit.
 Beispielsweise können häufige Wechsel der Kooperationspartner bei der Erstellung von Verwaltungsdienstleistungen das Vertrauen der Bürger und Netzwerkpartner stören, mit Hilfe langfristiger Partnerschaften kann dagegen Stabilität erreicht werden. 

Die Bildung öffentlicher Leistungsnetzwerke kann ebenso wenig ausschließlich aufgrund von Effizienzüberlegungen stattfinden, da nach Art. 33 Abs. 4 GG Kernaufgaben nicht privatisierbar sind. Dies schränkt eine Strukturierung nach wirtschaftlichen Überlegungen ein.

Die Entscheidungsfindung im öffentlichen Bereich gestaltet sich als komplexer als die privatwirtschaftliche, da der öffentliche Funktionsvorbehalt beachtet werden muss.
 Wie bereits erwähnt, können Rechtsvorschriften E-Government-Lösungen behindern. Innerbehördlich sind die Hindernisse nicht allzu groß, doch besonders wichtig sind verwaltungsübergreifende Prozesse. Wird mit Vorschriften beispielsweise der Zweck der Rechtsverbindlichkeit von Anträgen verfolgt, muss diese durch andere Mittel sichergestellt werden. Dazu mangelt es häufig noch an technischer Entwicklung, beispielsweise an der Sicherheit digitaler Signaturen. Sicherlich kann der Regelungsumfang teilweise ohne Auswirkungen auf die Sicherheit verringert werden, jedoch birgt der Abbau von Regelungen immer auch die Missbrauchsgefahr.
 
Die Auslagerung, beziehungsweise Kooperation mit privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen und die Selektion geeigneter Partner kann einen nicht unerheblichen Aufwand mit sich führen. Außerdem liegt im Fremdbezug auch die Gefahr der Abhängigkeit, des Wissensverlustes oder der mangelnden Zuverlässigkeit der Partner.
 Die veränderten Personalanforderungen im Zuge einer Um- und Neugestaltung öffentlicher Netzwerke bedeuten einen nicht unerheblichen Aufwand. Die Personalsituation des öffentlichen Dienstes lässt kurzfristige Änderungen indes kaum zu. Zudem muss der private Anbieter Umsatzsteuern zahlen, die bei einer Bereitstellung des Dienstes durch öffentliche Stellen nicht anfielen.
 
Zum erfolgreichen Betrieb eines Netzwerkes und dem erforderlichen Schnittstellenmanagement wird ein hohes Maß an Standardisierung benötigt. Dies ist im Rahmen des föderativen Systems als kritisch zu betrachten. Beim Transfer von Informationen zwischen den Netzwerkpartnern ist das Auftreten von Datenschutzproblemen wahrscheinlich. Ungeklärt ist auch, welche Anreize, beziehungsweise Sanktionen  benötigt werden, da es in einem Netzwerk zu Interessenskonflikten kommt. Ändern sich die politischen Ziele, besteht das Risiko, dass die Geschwindigkeit der Umgestaltung im Netzwerk durch den trägste Netzwerkpartner bestimmt und somit verlangsamt wird.

Die aufgezählten Merkmale machen die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung zu einer besonderen Herausforderung. Dabei „darf auch eine verfassungsrechtliche Absicherung traditioneller staatlicher Organisationsstrukturen und Kompetenzen nicht zu einem Denk- oder Entwicklungsverbot führen“
. Es bedarf lediglich spezieller Methoden zur Strategieentwicklung und Durchsetzung.
2.4.2 Verwaltungsmodernisierung in Deutschland
Da die Implementierung elektronischer Standards und folglich die Bildung öffentlicher Leistungsnetzwerke ein hohes Maß an interkommunaler und institutionsübergreifender Abstimmung erfordern, muss die Planung auf zentraler Ebene erfolgen. Daher wurde im September 2000 mit der Initiative BundOnline 2005 in Deutschland ein für die Verwaltungsumstrukturierung entscheidender Schritt vollzogen. Auf Bundesebene wurden umfassende Untersuchungen durchgeführt und Umstrukturierungsmaßnahmen auf Basis von E-Government-Strategien ausgearbeitet. Von 383 untersuchten Dienstleistungen wurden demnach 376 Anwendungen als auf elektronischem Wege durchführbar bewertet.
 Ziel der Initiative ist die gemeinsame Nutzung von Basiskomponenten und Standards zur Vermeidung von Redundanzen. Zudem sollen Medienbrüche durch einheitliche Strategien und Lösungen vermieden werden, um die Kooperation im Verwaltungsbereich zu erleichtern und zu fördern. Die weitgehend abstrakten Umsetzungspläne stellen die Grundlage für eine behördenspezifische dezentrale Weiterentwicklung dar und dienen der zentralen Steuerung und Planung.
  
Momentan werden bereits 350 Dienstleistungen online angeboten.
 Insgesamt hat die Bundesregierung der Initiative BundOnline 2005 eine Gesamtsumme von 1,65 Mrd. Euro zugestanden.
 Die Relevanz des E-Government wurde also von der Regierung erkannt, jedoch mangelt es am Umfang des Projektes. Zwar wird die im Rahmen dieser Arbeit ausführlich behandelte Notwendigkeit der grundlegenden Neuorganisation von Geschäftsprozessen gesehen, aber nicht umgesetzt. Offensichtlich wurde vor dem Ausmaß des Aufwandes und den Schwierigkeiten zurückgeschreckt. Somit fördert die Initiative hauptsächlich den Einsatz von IuK-Technologien in der Verwaltung, eine partielle Umstrukturierung ist lediglich Begleiterscheinung und damit bei weitem nicht weit reichend genug.
 
Im Gegensatz dazu ist das Projekt „MOIN-Meldewesen Online“ des Landes Niedersachsen als richtungweisend für die Bildung öffentlicher Leistungsnetzwerke zu bewerten. Dort soll eine gemeinsame Plattform verschiedener kommunaler Leistungserbringer entwickelt werden, um den Datenaustausch zu ermöglichen, beziehungsweise zu vereinfachen.
 
Sicherlich ist es nicht möglich, eine solch umfangreiche Umstrukturierung der öffentlichen Verwaltung in kürzester Zeit durchzuführen. Viele Voraussetzungen sind noch nicht erfüllt, es mag teilweise an Akzeptanz mangeln und auch die technische Umsetzbarkeit ist nicht immer gegeben. Jedoch darf das Potenzial öffentlicher Leistungsnetzwerke ebenso wenig unterschätzt werden. Eine frühzeitige „Stellung der Weichen“ ist erforderlich, da hier große Chancen liegen.
3 Zusammenfassung und Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass Verfahren zur Einbindung von E-Government-Lösungen unmittelbar mit der Notwendigkeit der Prozessoptimierung verknüpft sind. Nur so können Nutzeneffekte voll ausgeschöpft und elektronische Dienste logisch sinnvoll eingebaut werden. Die wahre Herausforderung ist somit die Transformation der Prozessstrukturen. 
Neue, den Wissenstransfer erleichternde  technologische Möglichkeiten und die umfassende Neustrukturierung der Prozesse ermöglichen eine innovative Form der öffentlichen Leistungsnetzwerke. Hier sind Produktivitätsvorteile durch Spezialisierung und somit Ausnutzung komparativer Vorteile zu erreichen. Wiederum verlangt diese Art der Kooperation ein hohes Maß an Koordination. Um die nun mehr vernetzten Geschäftsprozesse zu planen und zu analysieren ist eine systematische Steuerung der Verwaltungsprozesse erforderlich. 
Dazu wurde das Vorgehensmodell „Open Choice“ analysiert, das eine umfangreiche Analysemethode des Reengineeringprozesses darstellt. Da dieses Modell auch Leistungsnetzwerke in die Untersuchung mit einbezieht, kann es die Entscheidungsoptionen der Realität gut abbilden, ist aber auch verhältnismäßig umfangreich und komplex.
Grundsätzlich muss bei Belangen der öffentlichen Verwaltung aufgrund des Funktionsvorbehalts eine differenziertere Betrachtung erfolgen als im privatwirtschaftlichen Bereich. Neben politischen sind auch rechtliche Anforderungen zu erfüllen.
Initiativen zur Einführung des E-Governments im öffentlichen Sektor sind meist nicht weit reichend genug. Die Modernisierung der Verwaltungsabläufe darf sich nicht auf die Anpassung an elektronische Aspekte beschränken, sondern muss von Grund auf geschehen, denn gerade in der Umgestaltung der Geschäftsprozesse liegen die Potenziale des E-Governments. Modelle wie „Open Choice“ sind deshalb zukunftsweisend und deren Weiterentwicklung dringend erforderlich.
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